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Zustimmungserklärung zur Änderung des Mess -/ 

Übertragungsintervalls von Verbrauchswerten  
 

Die WEB energy sales GmbH („ Energielieferant “) beliefert den folgenden Kunden  auf Grundlage eines 

aufrechten Liefervertrages mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen.   

 

Daten des Kunden:  

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  
Name (Vorname, Nachname/Firmenbezeichnung)  

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  
Verbrauchsstelle (PLZ Ort Str. Nr./Stg./Tür)  

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  
Zählpunktbezeichnung (33 Stellen, siehe Jahresabrechnung)  

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  
Zählpunktbezeichnung 2 (falls vorhanden, 33 Stellen, siehe Jahresabrechnung)  

 

Der Kunde  ist Endverbraucher iSd § 7 Z 12 Elektrizitätswirtschafts -  und Organisationsgesetz 2010  in der 

geltenden Fassung (kurz „ElWOG“).  

 

Grundsätzlich übermittelt der zuständige Netzbetreiber die Verbrauchswerte des Kunden  zu Beginn des 

nächsten Kalendermonats an den Energielieferanten . Der zuständige Netzbetreiber kann den 

Energieverbrauch des Kunden  jedoch auch in Viertelstundenintervallen messen bzw. die Verbrauchswerte 

(Tagesverbrauchs -/Viertelstundenwerte) automatisch mittels Fernkommunikation an den 

Energielieferanten  übermitteln. Dafür ist die ausdrückliche Zustimmung des Kunden  erforderlich. Dem 

Kunden  ist bewusst, dass der Energieli eferant  diese Zustimmungserklärung(en) dem zuständigen 

Netzbetreiber weiterleiten wird.  

 

A)  Zustimmungserklärungen  

 

☒ Der Kunde  stimmt  

- gemäß § 84a Abs 1 ElWOG  ausdrücklich zu, dass der zuständige Netzbetreiber alle am/an den oben 

erwähnten Zählpunkt(en) gemessenen Viertelstundenwerte iSd § 84 Abs 1 ElWOG  zumindest einmal 

täglich ausliest;  

- gemäß § 84a Abs 2 ElWOG  ausdrücklich zu, dass der zuständige Netzbetreiber diese 

Viertelstundenwerte an den Energielieferanten  übermittelt.  
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☒ Der Kunde  stimmt ausdrücklich zu, dass der Energielieferant  die tägliche Übermittlung der 

Verbrauchswerte beim zuständigen Netzbetreiber anfordert. Dies gilt sowohl für 

Tagesverbrauchswerte als auch, sofern der Kunde  zugestimmt hat, für Viertelstundenwerte.  

Der Kunde  kann diese Zustimmungserklärung(en) jederzeit durch ein E -Mail an gruenstrom@web.energy  

oder per Post an Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, widerrufen.  

 

 

B)  Kundenbestätigungen  

 

Der Kunde  bestätigt, dass  

 

- er auf die Erforderlichkeit der Übermittlung der Viertelstundenwerte durch den zuständigen 

Netzbetreiber an den Energielieferanten  in den Allgemeinen Bedingungen und im Vertragsformblatt 

des Energielieferanten  beim Abschluss des Liefervertrages hingewiesen worden ist.  

 

- der Energielieferant  alle am/an den oben angeführten Zählpunkt/en gemessenen 

Viertelstundenwerte im Sinn des § 84a Abs 1 ElWOG  vom zuständigen Netzbetreiber zum Zweck der 

Verwendung für die Verbrauchs - und Stromkosteninformation im Sinn des § 81a ElWOG  und deren 

Übermittlung an den Kunden  erhält. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden  ist diese Verbrauchs - und 

Stromkosteninformation nicht zu übermitteln.   

 

- ihm bekannt ist, dass der zuständige Netzbetreiber die Übermittlung der Viertelstundenwerte des 

Kunden  an den Energielieferanten  erst wiedereinstellen kann, wenn er entweder über die Beendigung 

der Berechtigung des Energielieferanten  zum Erhalt der Viertelstundenwerte des Kunden  (etwa weil 

der Liefervertrag geändert oder beendet wurde bzw. ausgelaufen ist) oder über den Widerruf der oben 

erteilten Zustimmungserklärung gegenüber dem Energielieferanten  schriftlich informiert worden ist.  

 

 
 

 

   

Ort, Datum   Unterschrift, Firmenstempel  

 

 

 

 

 


